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Zu § 1: Die ausdrückliche Kodifizierung des Marktortprinzips für Medienplattformen, Me-

dienintermediäre und Benutzeroberflächen ist zu begrüßen. Sie sollte jedoch nicht auf 

diese beschränkt werden, sondern für alle Telemedien gelten. Weiterhin ist sicherzustel-

len, dass das Marktortprinzip nicht nur auf die Vorschriften des MStV, sondern auch den 

JMStV Anwendung findet. Kinder und Jugendliche gehören zu den intensivsten Nutzern 

solcher Telemedien. Sie hierbei zu schützen und zu unterstützen ist verfassungsrechtlich 

verpflichtend vorgegeben. Der Jugendschutz ist nicht weniger bedeutsam als die Siche-

rung der Meinungsvielfalt vor der Beeinflussung durch Intermediäre.  

 

Zu § 53c: Die Vorschrift verweist auf § 49, der die Ordnungswidrigkeiten des RStV (MStV) 

enthält. Ordnungswidrigkeiten nach dem JMStV wären demnach nicht erfasst. Es ist si-

cherzustellen, dass an den Zustellungsbevollmächtigten auch Zustellungen nach Verfah-

ren des JMStV erfolgen können. Kinder und Jugendliche gehören zu den intensivsten Nut-

zern solcher Telemedien. Sie hierbei zu schützen und zu unterstützen ist verfassungs-

rechtlich verpflichtend vorgegeben. Der Jugendschutz ist nicht weniger bedeutsam als 

die Sicherung der Meinungsvielfalt vor der Beeinflussung durch Intermediäre. 

 


